Bayerisches Staatsministerium fiir
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

7071-W
Richtlinien zum

Forderprogramm ,,Digitalbonus*

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fur
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom 27. Juni
2024, Az. 24-7305/224 (BayMBI. Nr. 315)

Zitiervorschlag: Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fur Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie Uber die Richtlinien zum Férderprogramm ,Digitalbonus®
vom 27. Juni 2024 (BayMBI. Nr. 315), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 7. Oktober
2025 (BayMBI. Nr. 435) geandert worden ist

Vorbemerkung

'Der Freistaat Bayern gewahrt Zuwendungen in Form von Zuschiissen flr die Digitalisie-
rung nach Maligabe dieser Forderrichtlinien, der allgemeinen haushaltsrechtlichen Best-
immungen (insbesondere der Art. 23, 44, 44a der Bayerischen Haushaltsordnung —
BayHO — und der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften) bzw. der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschriften fir die Gewahrung von Zuwendungen an die gewerbliche Wirtschaft
in der jeweils geltenden Fassung (AVG, einschliel3lich der dazu erlassenen Nebenbestim-
mungen der BNZW) und in Ubereinstimmung mit den von der Europaischen Kommission
aufgestellten Kriterien fir ,De-minimis“-Beihilfen, geregelt in der Verordnung (EU)
2023/2831 (De-minimis-Verordnung). 2Es gelten die Art. 48, 49 und 49a des Bayerischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 3Die Zuwendung erfolgt ohne Rechtsan-
spruch im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel.
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1

Zweck der Zuwendung

1Ziel des Digitalbonus ist es, die digitale Transformation weiter voranzutreiben und Investitionen vorzu-
ziehen, um im Unternehmen innovative digitale Verfahren, durchgangige digitale Prozesse und einen

Sprung auf einen hohen Grad der Digitalisierung und beim IT-Schutzniveau zu erreichen. ?Der Einsatz
von Technologien wie Robotik und Kinstliche Intelligenz soll Unternehmen auf dem Weg der Digitali-
sierung weiter voranbringen, Arbeitsplatze attraktiver machen und dem Fachkraftemangel begegnen.

3Der Schutz vor Hackerangriffen bleibt Notwendigkeit in Zeiten verstarkter Bedrohungen.

2

Gegenstand der Forderung

Die Forderung erfolgt fur die

2.1

2.2

3.1

3.2

Digitalisierung: Entwicklung, Einflhrung oder Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen
und Prozessen sowie Migration und Portierung von IT-Systemen und IT-Anwendungen im Un-
ternehmen, insbesondere durch den Einsatz von Robotik, Kinstlicher Intelligenz, digitaler Zwil-
linge und moderner Simulationstechniken.

IT-Sicherheit: Einfiihrung oder Verbesserung der IT-Sicherheit im Unternehmen.

Zuwendungsempfanger

'Antragsberechtigt sind kleine Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einer Betriebs-
statte im Freistaat Bayern, in der die geférderte Maknahme auch zum Einsatz kommt. 2Als kleine
Unternehmen gelten gewerbesteuerpflichtige Unternehmen gemaf § 2 GewStG mit weniger als
50 Mitarbeitern (Vollzeitdquivalente), einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von
hochstens 10 Millionen Euro. *Zur Bestimmung der Unternehmensdaten ist der letzte Jahresab-
schluss heranzuziehen.

Von der Forderung ausgeschlossen sind
3.2.1 Freie Berufe.

3.2.2 Krankenhauser, Kliniken, Medizinische Versorgungszentren, Sanatorien oder ahnliche
Einrichtungen.

3.2.3 Unternehmen, die in der Primarerzeugung von Erzeugnissen der Fischerei und der
Aquakultur tatig sind, es sei denn, die Beihilfe wird fir den Bereich Verarbeitung und
Vermarktung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen unter den in der De-minimis-
Verordnung genannten weiteren Voraussetzungen eingesetzt.

3.2.4 Unternehmen, die in der Primarerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse téatig sind,
es sei denn, die Beihilfe wird flir den Bereich Verarbeitung und Vermarktung landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse unter den in der De-minimis-Verordnung genannten weiteren
Voraussetzungen eingesetzt.

3.2.5 Von der Gewerbesteuer befreite Unternehmen gemafl § 3 GewStG mit Ausnahme von
Inklusionsunternehmen und gGmbHs.

3.2.6 Nicht ausschlieBlich wirtschaftlich tatige Unternehmen, gGmbHs, Vereine oder andere
Organisationen.

3.2.7 Staatliche Eigenbetriebe und Unternehmen mit 6ffentlicher Beteiligung.
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4.2
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5.1

5.2

5.3

5.4

Digitalbonus.

Ausschluss der Forderung

"Nicht geférdert werden Vorhaben, die vor Antragsstellung bereits begonnen wurden. ?Die Mal3-
nahme gilt als begonnen, wenn eine rechtsverbindliche Bestellung getatigt oder ein Auftrag zur
Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde. 3Mit der Durchfiihrung der MaRnahme darf begon-
nen werden, wenn der Eingang des elektronischen Forderantrags bestatigt wurde.

Unternehmen koénnen nicht geférdert werden, wenn sie sich in einem Insolvenzverfahren befin-
den oder die nach deutschem Recht vorgesehenen Voraussetzungen fiir die Eréffnung eines
Insolvenzverfahrens auf Antrag der Glaubiger erfillt sind.

IKT-Ldsungen, die gegen Entgelt auch in anderen Unternehmen zum Einsatz kommen sollen
und die fur das andere Unternehmen eine forderfahige MaRnahme nach Nr. 2 der Richtlinie
darstellen, sind zur Vermeidung einer moglichen Doppelférderung von der Férderung ausge-
schlossen.

Art und Umfang der Zuwendung

Art der Forderung
Die Zuwendung erfolgt als Anteilfinanzierung im Rahmen einer Projektférderung als Zuschuss.
Zuwendungsfahig sind:

5.2.1 Innerhalb des Bewilligungszeitraums anfallende Ausgaben fiir Leistungen externer An-
bieter einschlieRlich der zur Umsetzung der Maf3nahme notwendigen IKT-Software so-
wie anteilsmafig Beratungsleistungen und SchulungsmalRnahmen fur die einzufih-
rende Lésung bis zu 50 % der gesamten zuwendungsfahigen Ausgaben.

5.2.2 Bei MalRnahmen der Robotik nach Nr. 2.1 zusatzlich die Roboter-Hardware.

5.2.3 'Bei MaBBnahmen der IT-Sicherheit nach Nr. 2.2 auch die hierzu notwendige IKT-Hard-
ware. “Dazu z&hlen insbesondere Lésungen wie Firewall, Datensicherungs- und Netz-
werksicherheitskomponenten.

Nicht zuwendungsfahig in beiden Forderbereichen sind insbesondere:

5.3.1  Standard-IKT-Hardware, wie Server, PCs, Monitore, Laptops, Tablets, Smartphones,
Drucker oder Telefone.

5.3.2 Standard-Software, wie herkdmmliche Biirosoftware, Betriebssysteme.

5.3.3 Ausgaben fur Standard-Webseiten oder -Webshops, Standard-Online-Marketing-Mal3-
nahmen.

5.3.4 Geréte, Anlagen und Maschinen einschlieRlich zugehdriger Steuerungssoftware (Aus-
nahme: Roboter-Hardware nach Nr. 2.1).

5.3.5 Ersatzbeschaffungen.

5.3.6 Reise- und Unterbringungskosten.

5.3.7 Beratungs- und Schulungsleistungen ohne Implementierung einer Losung.
Hohe der Forderung

'Der Fordersatz betragt bis zu 50 % der zuwendungsfahigen Ausgaben. 2Eine Férderung kann
ab zuwendungsfahigen Ausgaben in Héhe von 4 000 Euro erfolgen.
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6.1

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

5.4.1 Digitalbonus Standard

'Der Forderhdchstbetrag des Digitalbonus Standard betragt 7 500 Euro. 2Die maximale
Hoéhe der zuwendungsfahigen Ausgaben betragt 150 000 Euro.

5.4.2 Digitalbonus Plus

'Fur MaBnahmen mit besonderem Innovationsgehalt kann der Digitalbonus Plus ge-
wahrt werden. ?Der Forderhochstbetrag betragt 30 000 Euro. 3Die maximale Hohe der
zuwendungsfahigen Ausgaben betragt 600 000 Euro. “Der Digitalbonus Plus kann wah-
rend der Laufzeit des Forderprogramms insgesamt nur einmal gemal Nr. 2.1 oder Nr.
2.2 gewahrt werden. 5Zu den Malnahmen mit besonderem Innovationsgehalt konnen
insbesondere Projekte mit Schwerpunkt auf folgenden Inhalten z&hlen:

a) Kinstliche Intelligenz oder Intelligente Datenanalyse zur Verbesserung der betrieb-
lichen Ergebnisse.

b) Intelligente Robotik, um betriebliche Ablaufe zu optimieren und dem Fachkrafte-
mangel entgegenzuwirken.

c) Moderne Simulationsmethoden und digitale Zwillinge.

Mehrfachforderung

'Eine Kombination des Digitalbonus Plus mit dem Digitalbonus Standard fiir dasselbe Projekt
ist nicht moglich. 2Eine Férderung kann jedem Zuwendungsempfanger wahrend der Laufzeit
des Forderprogramms nur je einmal fir Malnahmen nach Nr. 2.1 oder Nr. 2.2 gewahrt werden.
3Antrage nach dem Forderprogramm ,Digitalbonus.Bayern® in der vor dem 1. Juli 2024 gelten-
den Fassung schlief3en eine erneute Antragstellung nach dieser Richtlinie nicht aus und finden
bei der Beschrankung auf zwei Antrédge pro Unternehmen keine Anrechnung.

'Fir MaRnahmen, die nach diesen Richtlinien geférdert werden, darf keine Férderung aus an-
deren offentlichen Mitteln, insbesondere Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, anderer Lan-
der, des Bundes, der EU oder Fordermitteln eines sonstigen Dritten in Anspruch genommen
werden. ?Das gilt nicht fir 6ffentliche Darlehen und Burgschaften. *Die Kumulierungsregelungen
nach der De-minimis-Verordnung (EU) 2023/2831 sind einzuhalten.

Verfahren

Die Abwicklung der Férderung obliegt den 6rtlich zustéandigen Regierungen (Bewilligungsstel-
len).

'Zuwendungen aus dem Forderprogramm stellen freiwillige Leistungen dar und kénnen nur im
Rahmen der im Haushalt zur Verfligung stehenden Mittel bewilligt werden. 2Ein Zuwendungs-
antrag kann unter Umsténden wegen Uberzeichnung des Férderprogrammes nicht bewilligt wer-
den.

"Antrage auf Gewahrung einer Férderung sind per Online-Formular an die Bewilligungsstelle zu
richten. 2Der Antragsteller weist sich durch elektronische Unterschrift mit dem ELSTER-Unter-
nehmenskonto aus.

Die Bewilligungsstelle prift die Forderantrage und entscheidet Gber den Antrag.
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7.5 "In Grenzféllen holt die Bewilligungsstelle vor der Forderentscheidung zum Digitalbonus Plus
die Empfehlung eines Expertengremiums ein. 2Das Expertengremium besteht aus sieben Mit-
gliedern und wird vom Staatsministerium fur Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bestellt.
3Es tritt bei Bedarf zusammen und berat im elektronischen Verfahren.

7.6 'Die geférderte MalRnahme muss binnen 18 Monaten nach Erlass des Foérderbescheids umge-
setzt sein. ?In begriindeten Einzelfallen kann die Bewilligungsstelle auf Antrag des Zuwendungs-
empfangers eine Verlangerung der Frist zulassen.

7.7 'Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach der Bestatigung des Endes der MalRnahme durch
den Zuwendungsempfanger (Projektmitteilung). ?Bei einem Zuwendungsbetrag von bis zu
10 000 Euro gelten zur Vorlage eines Verwendungsnachweises die gesetzlichen Bestimmungen
des Art. 44a Abs. 1 BayHO. 3Bei einem Zuwendungsbetrag tber 10 000 Euro ist stets ein Ver-
wendungsnachweis einzureichen. *In Fallen des Satz 2 und des Satz 3 kann die Bewilligungs-
behdrde die Auszahlung der Zuwendung von der Prifung des Verwendungsnachweises abhan-
gig machen. °Die Projektmitteilung sowie der Verwendungsnachweis werden per Online-Formu-
lar bei der Bewilligungsstelle eingereicht, der Antragsteller weist sich durch elektronische Unter-
schrift mit dem ELSTER-Unternehmenskonto aus.

7.8 'Die mit der Zuwendung geférderten Wirtschaftsgliter sind wahrend der Zeit der Zweckbindung
entsprechend dem Zuwendungszweck zu verwenden und ordnungsgemaf zu unterhalten. 2Die
Zweckbindungsfrist betragt drei Jahre und beginnt mit der Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes.
3Nach Ablauf der Bindungsfrist kann der Zuwendungsempfanger Uber diese Gegensténde frei
verfligen. “Auf die Mitteilungspflichten nach BNZW und Art. 44a Abs. 1 Satz 4 BayHO wird ver-
wiesen. 5Bei zweckwidriger Nutzung kann eine Riickforderung veranlasst werden.

8 Beihilfekonformitat

'Die Zuwendung erfolgt als De-minimis-Beihilfe. 2Um die Einhaltung des Schwellenwerts der De-mini-
mis-Verordnung sicherstellen zu kdnnen, werden die Angaben zu gewahrten De-minimis-Beihilfen spa-
testens ab dem 1. Januar 2026 in einem zentralen Register auf nationaler oder Unionsebene erfasst
(vgl. Art. 6 der De-minimis-Verordnung). 3Solange ein solches Zentralregister noch nicht eingerichtet ist
bzw. noch keinen Zeitraum von drei Jahren abdeckt, hat der Zuwendungsempfanger bei Antragstellung
eine De-minimis-Erklarung abzugeben. #In diesen Fallen wird dem Zuwendungsempfanger mit der Be-
willigung eine De-minimis-Bescheinigung ausgehandigt. SDiese ist vom Zuwendungsempfanger zehn
Jahre lang aufzubewahren und im Falle einer Priifung durch die Europaische Kommission unverziiglich
auf Anforderung der Bundesregierung, der Landesverwaltung oder der bewilligenden Stelle innerhalb
von einer Woche oder einer in der Anforderung festgesetzten langeren Frist vorzulegen. ®Wird die Be-
scheinigung innerhalb der Frist nicht vorgelegt, entfallt riickwirkend die Bewilligungsvoraussetzung und
die Beihilfen zuzlglich Zinsen werden zuriickgefordert.
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9 Ubergangsregelung

Die bis zum 30. Juni 2024 eingegangenen Antrage sind auf Grundlage der bisherigen Richtlinien zum
Foérderprogramm ,Digitalbonus” vom 9. September 2020 (BayMBI. Nr. 549), welche zuletzt durch Be-
kanntmachung vom 27. Dezember 2023 (BayMBI. Nr. 659) geandert worden sind, zu bewilligen; dabei
ist als beihilferechtliche Grundlage die Verordnung (EU) 2023/2831 (De-minimis-Verordnung) zu
Grunde zulegen und einzuhalten.

10 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2024 in Kraft und endet zum 31. Dezember 2027.

Dr. Markus Wittmann

Ministerialdirektor

Stand: November 2025

Digitalbonus.

Bayern stmwi.bayern.de | 6



	Vorbemerkung
	1 Zweck der Zuwendung
	2 Gegenstand der Förderung
	2.1 Digitalisierung: Entwicklung, Einführung oder Verbesserung von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen sowie Migration und Portierung von IT-Systemen und IT-Anwendungen im Unternehmen, insbesondere durch den Einsatz von Robotik, Künstlicher Intelligenz, digitaler Zwillinge und moderner Simulationstechniken.
	2.2 IT-Sicherheit: Einführung oder Verbesserung der IT-Sicherheit im Unternehmen.

	3 Zuwendungsempfänger
	3.1  1Antragsberechtigt sind kleine Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einer Betriebsstätte im Freistaat Bayern, in der die geförderte Maßnahme auch zum Einsatz kommt. 2Als kleine Unternehmen gelten gewerbesteuerpflichtige Unternehmen gemäß § 2 GewStG mit weniger als 50 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente), einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen Euro. 3Zur Bestimmung der Unternehmensdaten ist der letzte Jahresabschluss heranzuziehen.
	3.2 Von der Förderung ausgeschlossen sind
	3.2.1 Freie Berufe.
	3.2.2 Krankenhäuser, Kliniken, Medizinische Versorgungszentren, Sanatorien oder ähnliche Einrichtungen.
	3.2.3 Unternehmen, die in der Primärerzeugung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tätig sind, es sei denn, die Beihilfe wird für den Bereich Verarbeitung und Vermarktung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen unter den in der De-minimis-Verordnung genannten weiteren Voraussetzungen eingesetzt.
	3.2.4 Unternehmen, die in der Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, es sei denn, die Beihilfe wird für den Bereich Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse unter den in der De-minimis-Verordnung genannten weiteren Voraussetzungen eingesetzt.
	3.2.5 Von der Gewerbesteuer befreite Unternehmen gemäß § 3 GewStG mit Ausnahme von Inklusionsunternehmen und gGmbHs.
	3.2.6 Nicht ausschließlich wirtschaftlich tätige Unternehmen, gGmbHs, Vereine oder andere Organisationen.
	3.2.7 Staatliche Eigenbetriebe und Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung.


	4 Ausschluss der Förderung
	4.1 1Nicht gefördert werden Vorhaben, die vor Antragsstellung bereits begonnen wurden. 2Die Maßnahme gilt als begonnen, wenn eine rechtsverbindliche Bestellung getätigt oder ein Auftrag zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde. 3Mit der Durchführung der Maßnahme darf begonnen werden, wenn der Eingang des elektronischen Förderantrags bestätigt wurde.
	4.2 Unternehmen können nicht gefördert werden, wenn sie sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder die nach deutschem Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag der Gläubiger erfüllt sind.
	4.3 IKT-Lösungen, die gegen Entgelt auch in anderen Unternehmen zum Einsatz kommen sollen und die für das andere Unternehmen eine förderfähige Maßnahme nach Nr. 2 der Richtlinie darstellen, sind zur Vermeidung einer möglichen Doppelförderung von der Förderung ausgeschlossen.

	5 Art und Umfang der Zuwendung
	5.1 Art der Förderung
	Die Zuwendung erfolgt als Anteilfinanzierung im Rahmen einer Projektförderung als Zuschuss.
	5.2 Zuwendungsfähig sind:
	5.2.1 Innerhalb des Bewilligungszeitraums anfallende Ausgaben für Leistungen externer Anbieter einschließlich der zur Umsetzung der Maßnahme notwendigen IKT-Software sowie anteilsmäßig Beratungsleistungen und Schulungsmaßnahmen für die einzuführende Lösung bis zu 50 % der gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben.
	5.2.2 Bei Maßnahmen der Robotik nach Nr. 2.1 zusätzlich die Roboter-Hardware.
	5.2.3 1Bei Maßnahmen der IT-Sicherheit nach Nr. 2.2 auch die hierzu notwendige IKT-Hardware. 2Dazu zählen insbesondere Lösungen wie Firewall, Datensicherungs- und Netzwerksicherheitskomponenten.

	5.3 Nicht zuwendungsfähig in beiden Förderbereichen sind insbesondere:
	5.3.1  Standard-IKT-Hardware, wie Server, PCs, Monitore, Laptops, Tablets, Smartphones, Drucker oder Telefone.
	5.3.2 Standard-Software, wie herkömmliche Bürosoftware, Betriebssysteme.
	5.3.3  Ausgaben für Standard-Webseiten oder -Webshops, Standard-Online-Marketing-Maßnahmen.
	5.3.4  Geräte, Anlagen und Maschinen einschließlich zugehöriger Steuerungssoftware (Ausnahme: Roboter-Hardware nach Nr. 2.1).
	5.3.5  Ersatzbeschaffungen.
	5.3.6  Reise- und Unterbringungskosten.
	5.3.7 Beratungs- und Schulungsleistungen ohne Implementierung einer Lösung.

	5.4 Höhe der Förderung
	1 Der Fördersatz beträgt bis zu 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. 2Eine Förderung kann ab zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 4 000 Euro erfolgen.
	5.4.1 Digitalbonus Standard
	1 Der Förderhöchstbetrag des Digitalbonus Standard beträgt 7 500 Euro. 2Die maximale Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 150 000 Euro.
	5.4.2 Digitalbonus Plus
	1 Für Maßnahmen mit besonderem Innovationsgehalt kann der Digitalbonus Plus gewährt werden. 2Der Förderhöchstbetrag beträgt 30 000 Euro. 3Die maximale Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 600 000 Euro. 4Der Digitalbonus Plus kann während der Laufzeit des Förderprogramms insgesamt nur einmal gemäß Nr. 2.1 oder Nr. 2.2 gewährt werden. 5Zu den Maßnahmen mit besonderem Innovationsgehalt können insbesondere Projekte mit Schwerpunkt auf folgenden Inhalten zählen:


	6 Mehrfachförderung
	6.1 1Eine Kombination des Digitalbonus Plus mit dem Digitalbonus Standard für dasselbe Projekt ist nicht möglich. 2Eine Förderung kann jedem Zuwendungsempfänger während der Laufzeit des Förderprogramms nur je einmal für Maßnahmen nach Nr. 2.1 oder Nr. 2.2 gewährt werden. 3Anträge nach dem Förderprogramm „Digitalbonus.Bayern“ in der vor dem 1. Juli 2024 geltenden Fassung schließen eine erneute Antragstellung nach dieser Richtlinie nicht aus und finden bei der Beschränkung auf zwei Anträge pro Unternehmen keine Anrechnung.
	6.2 1Für Maßnahmen, die nach diesen Richtlinien gefördert werden, darf keine Förderung aus anderen öffentlichen Mitteln, insbesondere Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern, anderer Länder, des Bundes, der EU oder Fördermitteln eines sonstigen Dritten in Anspruch genommen werden. 2Das gilt nicht für öffentliche Darlehen und Bürgschaften. 3Die Kumulierungsregelungen nach der De-minimis-Verordnung (EU) 2023/2831 sind einzuhalten.

	7 Verfahren
	7.1 Die Abwicklung der Förderung obliegt den örtlich zuständigen Regierungen (Bewilligungsstellen).
	7.2 1Zuwendungen aus dem Förderprogramm stellen freiwillige Leistungen dar und können nur im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden Mittel bewilligt werden. 2Ein Zuwendungsantrag kann unter Umständen wegen Überzeichnung des Förderprogrammes nicht bewilligt werden.
	7.3 1Anträge auf Gewährung einer Förderung sind per Online-Formular an die Bewilligungsstelle zu richten. 2Der Antragsteller weist sich durch elektronische Unterschrift mit dem ELSTER-Unternehmenskonto aus.
	7.4 Die Bewilligungsstelle prüft die Förderanträge und entscheidet über den Antrag.
	7.5 1In Grenzfällen holt die Bewilligungsstelle vor der Förderentscheidung zum Digitalbonus Plus die Empfehlung eines Expertengremiums ein. 2Das Expertengremium besteht aus sieben Mitgliedern und wird vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie bestellt. 3Es tritt bei Bedarf zusammen und berät im elektronischen Verfahren.
	7.6 1Die geförderte Maßnahme muss binnen 18 Monaten nach Erlass des Förderbescheids umgesetzt sein. 2In begründeten Einzelfällen kann die Bewilligungsstelle auf Antrag des Zuwendungsempfängers eine Verlängerung der Frist zulassen.
	7.7 1Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach der Bestätigung des Endes der Maßnahme durch den Zuwendungsempfänger (Projektmitteilung). 2Bei einem Zuwendungsbetrag von bis zu 10 000 Euro gelten zur Vorlage eines Verwendungsnachweises die gesetzlichen Bestimmungen des Art. 44a Abs. 1 BayHO. 3Bei einem Zuwendungsbetrag über 10 000 Euro ist stets ein Verwendungsnachweis einzureichen. 4In Fällen des Satz 2 und des Satz 3 kann die Bewilligungsbehörde die Auszahlung der Zuwendung von der Prüfung des Verwendungsnachweises abhängig machen. 5Die Projektmitteilung sowie der Verwendungsnachweis werden per Online-Formular bei der Bewilligungsstelle eingereicht, der Antragsteller weist sich durch elektronische Unterschrift mit dem ELSTER-Unternehmenskonto aus.
	7.8 1Die mit der Zuwendung geförderten Wirtschaftsgüter sind während der Zeit der Zweckbindung entsprechend dem Zuwendungszweck zu verwenden und ordnungsgemäß zu unterhalten. 2Die Zweckbindungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt mit der Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes. 3Nach Ablauf der Bindungsfrist kann der Zuwendungsempfänger über diese Gegenstände frei verfügen. 4Auf die Mitteilungspflichten nach BNZW und Art. 44a Abs. 1 Satz 4 BayHO wird verwiesen. 5Bei zweckwidriger Nutzung kann eine Rückforderung veranlasst werden.

	8 Beihilfekonformität
	9 Übergangsregelung
	10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

